
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2009/9/8 2009/17/0117
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.09.2009

Index

L34009 Abgabenordnung Wien

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §236 Abs1;

BAO §237 Abs1;

LAO Wr 1962 §182 Abs1;

LAO Wr 1962 §183 Abs1;

1. BAO § 236 heute

2. BAO § 236 gültig ab 31.12.2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 161/2005

3. BAO § 236 gültig von 20.12.2003 bis 30.12.2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2003

4. BAO § 236 gültig von 01.01.1962 bis 19.12.2003

1. BAO § 237 heute

2. BAO § 237 gültig ab 30.12.2000 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 142/2000

3. BAO § 237 gültig von 01.01.1962 bis 29.12.2000

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2001/13/0215 E 1. Juli 2003 RS 1

Stammrechtssatz

Während für die Nachsicht (§ 182 Abs. 1 Wr LAO) das Vorliegen der maßgeblichen Voraussetzungen bei allen

Mitschuldnern gefordert wird, genügt es für eine Maßnahme nach § 183 Abs. 1 Wr LAO, wenn die Billigkeitsgründe

lediglich in der Person des antragstellenden Gesamtschuldners gelegen sind.Während für die Nachsicht (Paragraph

182, Absatz eins, Wr LAO) das Vorliegen der maßgeblichen Voraussetzungen bei allen Mitschuldnern gefordert wird,

genügt es für eine Maßnahme nach Paragraph 183, Absatz eins, Wr LAO, wenn die Billigkeitsgründe lediglich in der

Person des antragstellenden Gesamtschuldners gelegen sind.
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